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Beitrags- und Gebührenordnung 
des Vereins SafeTRANS e.V. 

16. November 2017  
 
 

Die Mitgliederversammlung des Vereins SafeTRANS hat am 16.11.2017  
die folgende vom Vorstand des Vereins vorgeschlagene und vom 
Steering Board genehmigte Beitrags- und Gebührenordnung 
beschlossen. 
 
 

§ 1 Mitgliedsbeiträge 
 
(1) Der Verein SafeTRANS erhebt Jahresmitgliedsbeiträge von 

seinen Mitgliedern (§ 6 der Vereinssatzung), die am Anfang 
eines Kalenderjahres in voller Höhe zu zahlen sind. 

 
(2) Die Mitgliedsbeiträge der Mitglieder richten sich nach der Art der 

Mitgliedschaft (§ 3 (2) der Vereinssatzung) und betragen 
(Jahresbeiträge) 

 
(f) für industrielle Platin- und Gold-Mitglieder:    10.000;- Euro 
(g) für akademische Platin- und Gold-Mitglieder:  4.000;- Euro 
(h) für Silber-Mitglieder:                                            900;- Euro 

 
(3) Der Mitgliedsbeitrag wird fällig, nachdem der Vorstand über den 

Antrag auf Mitgliedschaft positiv entschieden hat und der 
Mitgliedsnachweis dem neuen Mitglied vorliegt. Für die 
folgenden Kalenderjahre sind die Beiträge zum 1.1. fällig.  

 
(4) Erfolgt der Eintritt in den Verein in der zweiten Jahreshälfte 

(Stichtag 01.07. des laufenden Jahres), halbiert sich der Beitrag 
für dieses Kalenderjahr. 

 
 

 

 

 

 


